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Amtlicher Teil

2. Einreichen von Kreiswahlvorschlägen 

Kreiswahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am 19. 
Juli 2021 bis 18:00 Uhr schriftlich beim Kreiswahlleiter einzureichen. 
Sie sollen nach dem Muster der Anlage 13 Bundeswahlordnung (BWO) ein-
gereicht werden und Folgendes enthalten: 
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburts- 
    datum, den Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers,
b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeich- 
    nung verwendet,  auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20  
    Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 
Ferner sollen Namen, Anschrift und Telefonnummern der Vertrauensperson 
und ihres Stellvertreters angegeben sein.

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Je-
der Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahl-
vorschlag benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, 
wer seine Zustimmung hierzu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwi-
derruflich. 

Eine Partei kann gemäß § 18 Absatz 5 Bundeswahlgesetz in jedem Wahlkreis 
nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen.
Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt 
werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederver-
sammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder 
allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist.

Die Wahlen für Vertreterversammlungen dürfen frühestens am 25. März 2020 
stattgefunden haben. Die Wahlen der Bewerber sind seit dem 25. Juni 2020 
möglich. Die Bewerber und die Vertreter müssen in geheimer Abstimmung mit 
Stimmzetteln gewählt werden.

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern 
des Vorstandes des Landesverbandes der Partei, darunter dem Vorsitzen-
den oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Hat eine Partei im Land keinen Landesverband oder keine einheitliche 
Landesorganisation, so ist der Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der 
nächstniedrigeren Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, zu 
unterzeichnen.

Wahl der Abgeordneten zum 20. Deutschen 
Bundestag am 26. September 2021

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen
für den Bundestagswahlkreis 195

(Saalfeld-Rudolstadt - Saale-Holzland-Kreis - Saale-Orla-Kreis)

Nachdem der 26. September 2021 durch den Bundespräsidenten als Wahltag 
angeordnet worden ist, gibt der Kreiswahlleiter Folgendes bekannt: 

1. Wahlvorschlagsrecht

Kreiswahlvorschläge können gemäß § 18 Absatz 1 Bundeswahlgesetz (BWG) 
von Parteien und von Wahlberechtigen (andere Kreiswahlvorschläge) einge-
reicht werden.

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letz-
ter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit min-
destens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen Wahl-
kreisvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 21. Juni 2021 bis 
18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich 
angezeigt haben und der Bundeswahlausschusses die Parteieigenschaft 
festgestellt hat. 

In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der 
Wahl beteiligen will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des 
Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bun-
desvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an 
die Stelle des Bundesvorstandes. 

Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Parteien sowie 
ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der 
Anzeige beizufügen. Des Weiteren sollen der Anzeige Nachweise über die 
Parteieigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz beigefügt werden.

Auch Parteilose können sich als sogenannte Einzelbewerber/-kandidaten für 
ein Direktmandat in einem Wahlkreis - ohne vorherige Beteiligungsanmel-
dung beim Bundeswahlleiter - zur Wahl stellen. 

Landrat verabschiedet Hagen 
Kluge in den Ruhestand
Der langjährige Mitarbeiter in der unteren Jagd-
behörde im Ordnungsamt des Landkreises, Ha-
gen Kluge, wurde kürzlich von Landrat Andreas 
Heller in den verdienten Ruhestand verabschie-
det. 
Herr Kluge (Jahrgang 1957) ist seit 1980 in 
der Kreisverwaltung tätig, zunächst im Kreis 
Eisenberg, seit 1994 im Saale-Holzland-Kreis. 
Hauptamt, Sozialamt und Katastrophenschutz 
waren dabei Stationen. Ab 2001 war er in der 
unteren Jagdbehörde u.a. zuständig für die 
jagdrechtliche Anleitung und Beratung der Jagd-
genossenschaften und Eigenjagdbezirke im 
Landkreis, die Prüfung der Voraussetzungen zur 
Erteilung bzw. Verlängerung von Jagdscheinen, 
die Vorbereitung und Durchführung von Jäger-
prüfungen und Falknerprüfungen, die Kontrolle 
von Jagdpachtverträgen, Anerkennung der jagd-
lichen Brauchbarkeit von Jagdhunden, Bestäti-
gung oder Festsetzung von Abschussplänen für 
Wild, Kontrolle der Einhaltung von Abschussplä-
nen und weiteres mehr. 
Jährliche Höhepunkte waren stets die Mitglie-
derversammlungen und Hegeschauen der Jä-
gerschaften und Hegegemeinschaften in den 
Regionen des SHK sowie die Durchführung von 
Prüfungen zur Erlangung des Jagdscheines 
bzw. des Falknerjagdscheines. 
Herrn Kluges Nachfolger, Philipp Sonntag, hat 
sich seit Dezember 2020 in die Aufgabenberei-
che eingearbeitet. „Ich wünsche ihm viel Erfolg 
für seine neue Tätigkeit“, sagt Hagen Kluge zum 
Abschied. „Mein Dank gilt allen Jägerinnen und 
Jägern, den Vorsitzenden der Jagdgenossen-
schaften sowie dem Forstamt Saale-Holzland 
für die gute Zusammenarbeit in den vergange-
nen Jahren.“
Landrat Heller dankte ihm für sein langjähriges 
engagiertes Wirken und wünschte ihm für den 
Ruhestand alles Gute, vor allem Gesundheit. 
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Ehrenamtsstiftung mit 
neuem Internet-Portal 
Die Thüringer Ehrenamtsstiftung hat den „Eh-
renamtswegweiser“ im Internet neu aufgelegt. 
Im neuen „Thüringer Ehrenamtsportal“ können 
Interessierte nach Einsatz-Möglichkeiten in ih-
rer Region suchen. Gleichzeitig haben Vereine 
und gemeinnützige Organisationen die Mög-
lichkeit, ihre Angebote bekanntzumachen und 
auf digitale Suche nach ehrenamtlich Aktiven 
zu gehen. www.thueringer-ehrenamtsportal.de.  
Aus dem SHK sind u.a. registriert: AWO Sozi-
alzentrum Eisenberg, AWO Seniorenresidenz 
Camburg, Feuerwehr-Verein Dorndorf-Steud-
nitz, Geschichts- und Forschungsverein Wal-
persberg, Volkssolidarität Regionalverband Ost-
thüringen und IG Rentamt Frauenprießnitz.

Förderprogramm für 
�(�Q�H�U�J�L�H�H�I�¿�]�L�H�Q�W�H���*�H�E�l�X�G�H 

Ab 1.1.2021 ersetzt die „Bundesförderung für 
Energieeffiziente Gebäude“ (BEG) das bisheri-
ge Programm „Heizen mit Erneuerbaren Ener-
gien“. Darauf weist die Klimaschutzmanagerin 
des SHK, Dr. Arlett Nehring, hin. Es können Zu-
schüsse für Einzelmaßnahmen zur Sanierung 
von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden 
beantragt werden, z.B. an der Gebäudehülle,  
der Anlagentechnik (Einbau digitaler Syste-
me zur Verbrauchsoptimierung), Erneuerbare 
Energien für Heizungen (Wärmepumpen, Bio-
masseanlagen, Hybridheizungen, Solarthermie-
anlagen), Heizungsoptimierung (hydraulischer 
Abgleich inkl. Austausch von Heizungspumpen).  
Nähere Infos auf der Internetseite des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (www.
bafa.de > Effiziente Gebäude), wo auch online 
die Antragstellung erfolgen kann.
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Beschlüsse von Ausschüssen des Kreistages

Der Kreisausschuss des Saale-Holzland-Kreises hat in seiner Sitzung am 
03.03.2021 im öffentlichen Sitzungsteil nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss KA 92-14/21
Der Kreisausschuss befasst sich in der Sitzung nicht mit der Beschlussvorlage BV-K-
165/21 – Entwicklung Kommunale Teststrategie für Covid-19-Schnelltests.
       (Zustimmung)

Beschluss KA 93-14/21
Der Kreisausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 10.02.2021.
       (Zustimmung)

Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge un-
unterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, müssen 
außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeich-
ner eines Wahlvorschlages muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben 
sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags nachzuweisen. 
Andere Kreiswahlvorschläge müssen gemäß § 20 Absatz 3 BWG ebenfalls 
von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein, wobei drei Unterzeichner des Wahlvorschlages 
ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten haben (§ 34 
Absatz 3 BWO). 

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten un-
terzeichnet sein, so sind die Unterschriften, sofern sie nicht auf dem Wahl-
vorschlag selbst zu leisten sind, auf amtlichen Formblättern, die vom Kreis-
wahlleiter auf Anforderung kostenfrei geliefert werden, zu erbringen. Bei der 
Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift des vorzuschla-
genden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des Trägers des Wahl-
vorschlags sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Be-
werbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertre-
terversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen (Anlage 17 der BWO). 

In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stell-
vertretende Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, 
so gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und 
diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauens-
person. 

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen 
die Erklärung auf dem Formblatt (Anlage 14 der BWO) persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorna-
men, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners anzu-
geben. Von Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 BWG ist der 
Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß Anlage 2 der 
BWO und Abgabe einer Versicherung an Eides Statt zu erbringen. 

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Beschei-
nigung des Wahlrechts von der Gemeindebehörde, bei der der Unterzeichner 
im Wählerverzeichnis eingetragen ist, beizufügen, dass er zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung im Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Wahlrechts-
bescheinigungen sind vom Träger des Wahlvorschlags bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlags mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Die 
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner müssen bei Einreichung 
des Kreiswahlvorschlags vorliegen; sie können nach Ende der Einreichungs-
frist nicht nachgereicht werden. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreis-
wahlvorschlag unterzeichnen. 

3. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag

Dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 der BWO) sind beizufügen:

a) die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner Aufstellung 
    zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benen- 
    nung als Bewerber gegeben hat und die Versicherung an Eides statt, keiner
    anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei anzugehören  
    (Anlage 15 der BWO),
b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde, dass der vorge- 
    schlagene Bewerber wählbar ist (Anlage 16 der BWO),
c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift  
    über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
    (Anlage 17 der BWO), in der der Bewerber aufgestellt worden ist, mit der  
    nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides  
    statt (Anlage 18 der BWO) sowie eine Versicherung an Eides statt des  
    vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem  
    Muster der Anlage 15 der BWO, dass er nicht Mitglied einer anderen als  
    der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist, 
d) sofern erforderlich mindestens 200 Unterstützungsunterschriften nebst  
    Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Anlage 14 der BWO).

Die Vordrucke für den Kreiswahlvorschlag und ihre Anlagen werden auf Anfor-
derung von dem Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert. 

4. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 sind:
a) das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli  
     1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
     vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395),
b) die Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Ap- 
     ril 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung
    vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

Bei Änderungen der Rechtsgrundlagen nach dieser Bekanntmachung werden 
die entsprechend geänderten Gesetzesgrundlagen obligat.

5. Postanschriften des Bundeswahlleiters und des Kreiswahlleiters

Postanschrift des Bundeswahlleiters:           Postanschrift des Kreiswahlleiters:
Statistisches Bundesamt                                 Landratsamt Saale-Holzland-Kreis 
Der Bundeswahlleiter                                  Kreiswahlleiter
65180 Wiesbaden                                       Im Schloß                                   
                                                                    07607 Eisenberg

Tel.Nr.:    0611 754863                               Tel.Nr.:   036691 70 256/257 
Telefax:   0611 724000                               Telefax:  036691 70 166/260
E-Mail:    post@bundeswahlleiter.de          E-Mail:   kreiswahlbuero@lrashk. 
                            thueringen.de
Internet:   www.bundeswahlleiter.de             Internet:   www.saaleholzlandkreis.de

Weitere Informationen auch unter www.wahlen.thueringen.de.

Eisenberg, 10. März 2021  

gez.
Thomas Schumacher
Kreiswahlleiter                    - im Original gezeichnet -   

Umweltamt

Umweltamt/ Untere Immissionsschutzbehörde

Bekanntmachung
Gemäß § 21 a Abs. 1 der Neunten Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Ver-
ordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 29.05.1992 (BGBl. I. S. 1001), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verord-
nung vom 11.11.2020 (BGBl. I. S. 2428), macht das Landratsamt Saale-Holzland-Kreis 
bekannt:

Auf Antrag der UKA Meißen Projektentwicklung GmbH & Co.KG, 01662 Meißen vom 
22.03.2019 erging folgender 

Ablehnungsbescheid A 09-01/19

Der Antrag der UKA Meißen Projektentwicklung GmbH & Co.KG auf Erteilung eines 
Vorbescheides nach § 9 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I. S. 1274), zuletzt geändert durch 
Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 09.12.2020 (BGBl. I S. 2873) zur Standortbewertung 
und Prüfung der bauplanungsrechtlichen und raumordnerischen Zulässigkeit sowie der 
Belange der Luftverkehrssicherheit, für die Errichtung und den Betrieb von einer WEA 
Typ Nordex N 149 mit einer Gesamthöhe von 238,5 m, einer Nabenhöhe von 164 m und 
einem Rotordurchmesser von 149 m und einer Leistung von 4,5 MW in der Gemarkung 
Mörsdorf, Flur 3, Flurstück 881/16 wurde abgelehnt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Ablehnungsbescheid A 09-01/19 kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landratsamt Saa-
le-Holzland-Kreis, Im Schloß, 07607 Eisenberg, schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen.
Hinsichtlich des Schriftformersatzes wird auf die Nutzungshinweise zur elektronischen 
Kommunikation auf der Homepage des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis verwiesen.

Hinweis gemäß § 21 a der 9. BImSchV i.V.m. § 10 Abs. 8 S. 2 und 3 BImSchG:
Der Ablehnungsbescheid A 09-01/19 wurde am 22.02.2021 durch das Landratsamt 
Saale-Holzland-Kreis erlassen. Der Ablehnungsbescheid und deren Begründung liegen 
während der Dienstzeit in der Zeit 

vom 29.03.2021 bis einschließlich 12.04.2021
im Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Umweltamt, Schloßgasse 17, Zimmer 117, so-
wie bei der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf, Bauabteilung, Stadthaus, Am Alten 
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Dienstleistungsbetrieb / Bereich Abfallwirtschaft

Entsorgung zu den Oster-Feiertagen am 2. April (Karfreitag)
und am 5. April 2021 (Ostermontag) im Saale-Holzland-Kreis

Aufgrund der Osterfeiertage kommt es zu Veränderungen bei der Entsorgung von Rest-
müll, Gelber Tonne bzw. Altpapier in den betroffenen Ortschaften im Saale-Holzland- 
Kreis wie folgt:

   Restmüll, Gelbe Tonne und Papier:

   2. April 2021 (Karfreitag) wird am Sonnabend, dem 3. April 2021, nachentsorgt.

   5. April 2021 (Ostermontag) wird am Dienstag, dem 6. April 2020, nachentsorgt.

Beispiel: Weißenborn, Restmüll: (Freitag - ungerade KW) Karfreitag, wird am 
 Sonnabend, den 3.April 2021 nachentsorgt.

 Frauenprießnitz, blaue Tonne:  Montag (gerade KW) Ostermontag, wird am  
 Dienstag, den 6. April.2021 nachentsorgt.

Sollte in der Woche nach den Feiertagen in einigen Orten die Entsorgung nicht pünkt-
lich zum Entsorgungstermin erfolgen, lassen Sie bitte die Behälter noch am Aufstellort 
stehen. Es kann zu Verzögerungen kommen, die Behälter werden auf jeden Fall noch 
geholt.
Die Termine der Feiertagsentsorgung stehen auch im Abfallkalender 2021 und auf der 
Homepage www.saaleholzlandkreis.de//Abfallwirtschaft.
      Kunze, Werkleiter

1. Schadstoffkleinmengensammlung 
aus Haushalten im Jahr 2021

Im SaaleHolzlandKreis findet vom 20.04.2021 bis 29.05.2021 die 1. Sammlung der 
Schadstoffkleinmengen in diesem Jahr statt.

Die Termine für die Sammelaktionen stehen im Abfallkalender 2021 und auf der Inter-
netseite des Saale-Holzland-Kreises unter www.saaleholzlandkreis.de.

Am Schadstoffmobil wird u. a. Folgendes angenommen:

Abbeizmittel, Abflussreiniger, Akkus, Allzweckreiniger, Autopflegemittel, Batterien, Bei-
zen, Chemikalien aller Art, Desinfektionsmittel, Düngemittelreste, Energiesparlampen, 
Farbreste, Farbverdünner, Frostschutzmittel, Fixierbäder, Fotochemikalien, Fenster-

Das Frühjahr ist Hauptsaison für Hausputz 
und Renovierungsarbeiten

In den Frühjahrsmonaten ist bekanntlich die Hochsaison für Haus- und Wohnungsputz 
und viele anfallenden Renovierungsarbeiten, Modernisierungen von Bädern oder Kü-
chenneugestaltungen. Vielfach werden die Arbeiten nicht von Fachfirmen, sondern in 
eigener Regie als „Heimwerker“ ausgeführt. Doch wer selbst zu Pinsel, Hammer und 
Säge greift, hat später auch alle anfallenden Abfälle selbst zu entsorgen. Da fällt eine 
ganze Menge an. Hier einige Hinweise zur richtigen Entsorgung:

Nach den Tapezierarbeiten sind Tapetenreste über die Hausmülltonne oder über die im 
Saale-Holzland-Kreis zugelassenen Restmüllsäcke zu entsorgen. Die Restmüllsäcke 
können Sie unter www.saaleholzlandkreis.de//Abfallwirtschaft unter der Rubrik Doku-
mente (Bestellung SHK Restmüllsack 70l) anfordern. Sobald das ausgefüllte und unter-
zeichnete Formular im Dienstleistungsbetrieb eingegangen ist sowie der entsprechen-
de Geldbetrag überwiesen wurde, erhalten Sie die Restmüllsäcke per Post. Sie können 
die Restmüllsäcke auch bei den im Abfallkalender 2021 angegebenen Verkaufsstellen 
für 2,80 € erwerben. Die gefüllten Restmüllsäcke bitte zum nächsten Entsorgungstag 
zugebunden neben die zu kippende Restmülltonne stellen.

Leere und ausgehärtete Farb- und Lackbehälter können über die Restmülltonne ent-
sorgt werden; sind die Farbreste dagegen noch flüssig oder zähflüssig, dann bitte die-
se Farbbehälter im Frühjahr oder Herbst bei der Schadstoffkleinmengensammlung am 
Schadstoffmobil abgeben. Die Termine hierzu finden Sie im Abfallkalender 2021, S.35 ff.

Unbedingt in die Restmülltonne gehören auch folgende „Renovierungsreste“: Fugen-
dichtungsmasse, verschmutzte Folie, Hobel- und Sägespäne, Lackschleifstäube, aus-
getrocknete Pinsel und Rollen, verschmutztes Styropor, Putzlappen mit Farb- oder 
Kleisterresten sowie ausgehärtete Kleisterreste und Heizkörperfolien.
Über die Gelbe Tonne entsorgen Sie bitte u. a. Styropor-Verpackungen, leere Weiß-
blech- und Spraydosen, Aluminiumdeckel, -folien und Tuben. 
Kunststoffeimer, -wannen oder andere größere Kunststoffteile, sofern sie keine Verwen-
dung finden, können Sie u.a. bei der Sperrmüll-Service-Nr. der Fa. Veolia Umweltser-
vice unter 03641 47 253 14 anmelden. Weitere Möglichkeiten zur Sperrmüll-Anmeldung 
finden Sie auf unserer Homepage unter www.saaleholzlandkreis.de//Abfallwirtschaft. 

Fallen bei Ihren Aufräum- und Renovierungsarbeiten Gegenstände aus Metall an, z. B. 
Armaturen, Tür- und Fensterbeschläge, Griffe und Schlüssel aus Metall, ausgedientes 
Werkzeug und Werkzeugteile etc., können Sie diese zur Abholung auch bei der Fa. 
Veolia unter 03641 47 253 14 anmelden. Unter dieser Telefonnummer können Sie auch 
alle Ihre ausgedienten Elektrogeräte zu Abholung anmelden, oder Sie besuchen die 

putzmittel, Fleckentferner, Fugendichtmasse, Gartenchemikalien, Gifte, Grillanzünder, 
Grillreiniger, Halogenlampen, Haushaltschemikalien, Haushaltsreiniger, Holzschutzmit-
tel, Insektenvernichtungsmittel, Imprägniermittel, Kalkentferner, Klebstoffe, Kosmetika, 
Lacke, Laugen, Lederspray, Leuchtstoffröhren, Lösungsmittel, Medikamente, Nagel-
lackentferner, Nitroverdünnung, Pflanzenschutzmittel, Quecksilberabfälle, Rattengift, 
Reinigungsmittel, Rohrreiniger, Rostschutzmittel, Salben, Sanitärreiniger, Schädlings-
bekämpfungsmittel, Schmieröle, Silberputzmittel, Thermometer, Terpentin, Trockenbat-
terien, Verdünnung, Waschbenzin, WC-Reiniger, Zweikomponentenkleber u. a.

Schadstoffe sind dem Personal des Schadstoffmobiles persönlich zu übergeben. Eine 
unbeaufsichtigte Bereitstellung an den Standplätzen des Schadstoffmobiles ist nicht 
erlaubt. 
Elektro- und Elektronikgeräte werden nicht am Schadstoffmobil angenommen; diese 
können Sie online über www.saaleholzlandkreis.de//Abfallwirtschaft , per orangefarbi-
ger Anmeldekarte oder telefonisch unter der Nummer 03641 47 253 14 zur Abholung 
anmelden sowie auf den Wertstoffhöfen der Firma Veolia Umweltservice Ost GmbH 
&Co. KG in 07607 Eisenberg, Mozartstraße 4 oder in 07768 Kahla, Ölwiesenweg 7 zu 
jeweiligen Öffnungszeiten kostenlos selbst anliefern.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abfallberatung unter Tel. 036691-4800, 
Fax 036691-48010 oder mail@awb-shk.de gern zur Verfügung.

      Kunze, Werkleiter

Umweltamt - Sachgebiet Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten

Bekanntmachung zur Durchführung einer Gewässerschau 

Auf Grundlage des § 74 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) in der Fassung vom 11. 
Juni 2020 werden bei den Unteren Wasserbehörden Schaukommissionen für die Ge-
wässer zweiter Ordnung gebildet. Für die Realisierung der Schauen an Gewässern 
zweiter Ordnung auf dem Gebiet des Saale-Holzland-Kreises ist das Landratsamt Saa-
le-Holzland-Kreis in seiner Eigenschaft als Untere Wasserbehörde zuständig.

Gewässer: Rauda

Abschnitt: von Meuschkenmühle, Weißenborn bis zur Quelle in Hermsdorf, 
Kirchenholzsiedlung

Gemeinden: Weißenborn, Bad Klosterlausnitz, Hermsdorf

Termin: 27.04.2021
Beginn/ Uhrzeit: 08:30 Uhr

Treffpunkt: Meuschkensmühle

Gemäß § 101 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist die Schaukommission befugt, 
zur Durchführung ihrer Aufgaben die entsprechenden Anliegergrundstücke zu betreten.

Eisenberg, den 15.03.2021

Tröbst     - im Original gezeichnet -
Amtsleiter

Neubesetzung des Kehrbezirkes „Saale-Holzland-Kreis 
001“ mit einem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung ist ab 1. März 2021 für den Kehrbezirk „Saa-
le-Holzland-Kreis 001“ folgende bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin zustän-
dig:
  Frau Birgit Zimmermann
  Nickelsdorf 11
  07613 Crossen
  Tel. 0162 7846706

Die Neubesetzung wurde erforderlich, da der bisherige bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger, Herr Harry Zimmermann, in den Ruhestand gegangen ist.
Der Kehrbezirk umfasst die Gemeinden Bad Köstritz, Crossen, Caaschwitz, Hart-
mannsdorf, Rauda, Silbitz, Tautenhain sowie Teilbereiche der Stadt Eisenberg und der 
Gemeinde Weißenborn.

Für Rückfragen steht Ihnen auch die Untere Gewerbebehörde des Saale-Holzland-Krei-
ses unter der Tel.Nr. 036691 70541 zur Verfügung.

Schumacher     - im Original gezeichnet -
Amtsleiter 

Ordnungsamt

Versuchsfeld 1, 07629 Hermsdorf zur Einsicht aus und können beim Landratsamt Saa-
le-Holzland-Kreis unter der v.g. Adresse bis Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich an-
gefordert werden.

Die Widerspruchsfrist beginnt am Tage nach dem Ende der Auslegungsfrist, also am 
13.04.2021.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Ablehnungsbescheid auch gegenüber Dritten als 
zugestellt.

Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie bitten wir, die Einsichtnahme in den Ämtern 
nur über vorherige Terminabsprache, einzeln und mit Mundschutz vorzunehmen. 

Eisenberg, den 25.02.2021

Tröbst
Amtsleiter      - im Original gezeichnet -
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Informationen der Zweckverbände

Öffentliche Bekanntmachung
Das Amtsblatt des Zweckverbandes JenaWasser Nr. 1/2021 ist am 3. März 2021 
erschienen. Für die Mitgliedsgemeinden im Saale-Holzland-Kreis liegt es öffentlich in 
den folgenden Verwaltungen aus:

Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg, Rathausstraße 1 
in 07774 Dornburg-Camburg

Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal, Bahnhofstraße 23 in 07768 
Kahla

Gemeindeverwaltung Ruttersdorf-Lotschen, Bürgeler Straße 1 
in 07646 Ruttersdorf-Lotschen

Darüber hinaus finden Sie das Amtsblatt als Download unter www.jenawasser.de.

Im Amtsblatt erfolgte die Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes JenaWasser für das Wirtschaftsjahr 2021, die Veröffentlichung 
eines Beschlusses der 144. Verbandsversammlung am 21. September 2020 sowie 
die Veröffentlichung der Beschlüsse der 146. Verbandsversammlung am 15. Februar 
2021.

Zweckverband JenaWasser

Haushaltsatzung
des Zweckverbandes Brehm-Gedenkstätte Renthendorf 

für das Haushaltsjahr 2021
Auf Grund des § 55 Thüringer Kommunalordnung erlässt der Zweckverband Brehm- 
Gedenkstätte Renthendorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr   2021 wird hiermit
festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen und Ausgaben mit  258.500,00 EUR

und im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit    16.900,00 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur 
Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 
auf 1.000,00 EUR je Gemeinde, die dem Zweckverband angehört, festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 43.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.
§ 7

Die Erheblichkeitsgrenze nach § 58 Abs. 1 ThürKO beträgt jeweils 2.000,00 EUR.

Als erheblich im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO gilt ein Betrag in Höhe von 5.000,00 
EUR.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar  2021 in Kraft.

Renthendorf, den 16.03.2021

Volker Bauer               -im Original gezeichnet und gesiegelt-
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachungsvermerk:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Brehm-Gedenkstätte Renthendorf“ 
hat am 29.01.2021 (Beschluss-Nr. 02/03-2019/2024) die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde mit ihren Anlagen der 
Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis vorgelegt. 

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 21 Abs. 3 ThürKO.

Vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit gem. § 21 Abs. 3 ThürKO in dem Amtsblatt 
des Saale-Holzland-Kreises öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsicht in der Zeit vom 29.03.2021 bis 12.04.2021 in der 
Verwaltungsgemeinschaft „Hügelland/Täler“, Pfarrwinkel 10, Zimmer 16, 07646 Tröb-
nitz, während der Sprechzeiten aus.

Gleichzeitig wird der Haushaltsplan an der o. g. Stelle bis zur Entlastung und Be-
schlussfassung über die Jahresrechnung des Haushaltsplanes 2020 zur Einsichtnah-
me zur Verfügung gehalten. 

gez. Volker Bauer
Verbandsvorsitzender            - im Original gezeichnet und gesiegelt -

eingerichteten Wertstoffhöfe in 07607 Eisenberg, Mozartstr. 4 oder in 07768 Kahla, 
Ölwiesenweg 7. Hier können Sie zu den Öffnungszeiten Ihre ausgedienten Elektro- und 
Elektronikgeräte sowie Sperrmüll bis zu 2m³ je Anlieferung kostenlos abgeben. Andere 
Abfallarten (siehe S.2 Abfallkalender 2021) werden gegen Entgelt entgegengenommen. 
Rückfragen bitte unter 0172 1051451 (Eisenberg)  oder 0171 8189922 (Kahla).

Wollen Sie Ihre Wohnungseinrichtung erneuern, stellt sich meist die Frage: Wohin mit 
dem alten, meist noch gut erhaltenen Mobiliar? Hier gibt es neben dem Anbieten der 
Gegenstände auf diversen Plattformen im Internet zum Verkauf oder Verschenken auch 
mehrere Möglichkeiten einer kostenlosen Entsorgung: Sind die Möbel noch in einem 
sehr guten Zustand, können Sie diese einer karitativen Einrichtung oder einem Verein 
anbieten, z.B. dem Sozialkaufhaus (Skawo) der AWO, Tel. 036691  48421).
Haben Sie sich entschieden, Ihre alten Möbel als Sperrmüll entsorgen zu lassen, wer-
den diese von Ihrem Wohngrundstück abgeholt. Hierfür wurde ein seit vielen Jahren 
gut funktionierendes Abrufsystem eingerichtet. Sie melden sich bei der Sperrmüll-Ser-
vice-Nr. der Fa. Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG unter 03641 47 253 14 an 
und bekommen den nächstmöglichen Termin für Ihre Straße bzw. Hausnummer mitge-
teilt. Bitte beachten Sie, dass pro Anmeldung nur 2 m³ Sperrmüll angenommen werden, 
Sie aber mehrmals im Jahr Ihren Sperrmüll anmelden dürfen.

Nun sind die neuen Möbel da – wohin also mit den großen Verpackungen und Kartona-
gen? Diese sollten dem Lieferanten mitgegeben werden. Haben Sie die Möbel jedoch 
selbst transportiert, sind Sie auch selbst für die Entsorgung der Verpackungen zustän-
dig. Es gibt hier die Möglichkeit, diese Kartonagen entsprechend zu zerteilen und über 
die blaue Tonne zu entsorgen. Sie können jedoch bei sehr großen Kartonagen diese  
auf den beiden Wertstoffhöfen der Fa. Veolia in Eisenberg oder Kahla in Ausnahmefäl-
len auch kostenlos abgeben. Es empfiehlt sich jedoch, vorher auf den Wertstoffhöfen 
anzurufen.

Haben Sie noch weitere Fragen zur Entsorgung? Dann wenden Sie sich bitte an un-
sere Mitarbeiter der Abfallberatung des Dienstleistungsbetriebes Saale-Holzland-Kreis, 
036691 – 4800 oder per Mail unter mail@awb-shk.de. Diese werden Sie gern beraten. 
Noch ein Hinweis: Im Hinblick auf die beginnende Gartensaison möchte der Dienst-
leistungsbetrieb nochmals darauf hinweisen, dass an Kleingartenanlagen weder eine 
kostenlose Sperrmüllentsorgung noch die Mitnahme von den im Kreisgebiet zugelas-
senen blauen Restmüllsäcken erfolgt. Laut geltender Abfallwirtschaftssatzung werden 
Sperrmüll und Restmüllsäcke nur an Grundstücken privater Haushaltungen und an-
deren Herkunftsbereichen (Gewerbegrundstücke) entsorgt. Kleingartenanlagen sind 
hiervon ausgeschlossen. Die blauen Restmüllsäcke bitte zugebunden bis 6 Uhr am 
Entsorgungstag neben eine Restmülltonne stellen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung 
kann sonst nicht erfolgen. 
      Kunze, Werkleiter

Erinnerung an den 1. Termin zur Zahlung der Müllgebühren
(1. Rate Festgebühr und Vorauszahlung Leistungsgebühr)

Der Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis möchte daran erinnern, dass zum 
Stichtag 29.03.2021 die 1. Rate der Müllgebühren fällig wird. Um die Erhebung von 
Mahngebühren und Säumniszuschlägen zu vermeiden, wird um pünktliche Zahlung ge-
beten. Bei Fragen zu Ihren Gebühren stehen wir Ihnen gern unter 036691 – 4800 oder 
036691 – 48016, Fax 036691 – 48010 oder mail@awb-shk.de  zur Verfügung.

                 Kunze, Werkleiter


